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Auskunft erteilt: Frau Schneider-Frenzel

l. Bekanntmachun der Verbands meinde Kirchheimbolanden

Datum lnhalt

09.07.21 Bekanntmachung der Satzung zur Anderung über die Erhe-
Bung von Sondernutzungsgebühren der Stadt Kirchheim-
bolanden

15.07.21 Bekanntmachung der Wahl eines weiteren stellvertretenden
Wehrführers für die Feuerwehreinheit der Gemeinde
Mörsfeld

20,07.21 Bekanntmachung der Satzung über die Aufhebung des
Sanierungsgebietes Mühlstraße der Stadt Kirchheim-
bolanden

20.07.21 Bekanntmachung der Hauptsatzung der Verbandsgemeinde
Kirchheimbolanden

ll. Bekanntmachu anderer Behörden

Datum lnhalt

23.07.21 Bekanntmachung der Pfalzwerke Netz AG über Wartungs-
arbeiten in der Gemeinde Morschheim

23.07.21 Bekanntmachung des Pressedientes für Landesamt für
Steuern über die Steuerliche Hilfemaßnahmen für Betroffene
der Unwetter-Katastrophe

Herausgcb6r und v6rantworllich: Verbandsgemoindoverwaltung Kirchheimbolanden

Das Amtsblatt orscheint nach Bedarf froitags und ist bei der VerbandsgemeindeveMaltung Kirchheimbolanden,
Rathaus und in den Ortsgemeinden kostsnlos erhältlich. Abonnemont ist gegen Erstattung der Portokosten möglich.

Besuchzeiten der Verbandsoemeindsv€rwaltuno Kirchheimbolandsn. Neue Allee 2:

Montag 8.00 uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dionstag
Mittwochs

12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
12,0o Uhr und nachmittags

12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis
12.00 Uhr
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Donnerstag
Froitag

vg@kirchheimbolanden.de

8.00 Uhr bis
8.00 Uhr bis
8.00 Uhr bis
8.00 Uhr bis

geschlossen
18.00 Uhr
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Satzung

der Stadt Kirchheimbolanden vom 03.05 .20212ur Anderung der Satzung über die
Erhebung von Sondernutzungsgebühren für die über den Gemeingebrauch
hinausgehende lnanspruchnahme öffentlicher Straßen in der Stadt
Ki rch heimbolanden (Sondern utzu ngsgebü h rensatzu ng) vom 22. 1 0.20 1 I

Aufgrund des g 24 der Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung mit SS 41 Abs. 2
und 47 Abs. 4 Landestraßengesetz (LStrG) hat der Stadtrat der Stadt
Kirchheimbolanden in seiner Sitzung am 12.O5.2021folgende Anderung der Satzung
über die Erhebung von Sondernutzungsgebühren für die über den Gemeingebrauch
hinausgehende lnänspilchnahme öffentlicher Straßen in der Stadt
Ki rch heimbolanden (Sondern utzu n gssatzu ng) v om 22.1 0.2019 besch lossen :

Der Wortlaut des S 4 Abs. 2 (Erlaubnis, Zuständigkeit) wird wie folgt erweitert:

Der Stadtbürgermeister kann im Einvernehmen mit den Beigeordneten aus
übenruiegenden städtischen lnteressen Ausnahmen zulassen.

sl

s2

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Kirchheimbolanden, 09.07 .2021
heimbolanden

(D Muchow)
Stadtbürgermeister
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15.07,2021

BEKANNTMACHUNG

zur Waht eines weiteren stellvertretenden Wehrführers für die Feuerwehreinheit
Mörsfeld gemäß g 14 des Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetzes (LBKG)

Die Wahl des stellvertretenden Wehrführers für die Feuenruehreinheit Mörsfeld findet am

Sonn . 29. Auqust 2021. um 10: 0 Uhr.
im Fe roerätehaus in Mörsfeld

statt.

(Haas)
Bürgermeister

eaaalaaaoacacocallotcaataoooaadc6c0eoaoaale000a

Teleton 06352-4004-0
Telelax 06352-4004-600
www.kirchhelmbolanden.de

Montag 8.00 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 16.00 Uhr
Dlenstas 8.00 bis 12.00 Uhr, 14.00 bis 16.00 Uhr
Mlttwoch 8.00 bis 12.00 Uhr
Donnerstag 8.00 bis 12.00 Uhr, 14.00 bls 18.00 Uhr
Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr

e-mail: vg@klrchheimbolanden.de

Besuchsz€iten
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Satzung der Stadt Kirchheimbolanden über die Aufhebung des
Sanieru ngsgebietes M ü hlstraße

Satzung

Der Stadtrat Kirchheimbolanden hat aufgrund des $ 162 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 und Abs. 2 des
Baugesetzbuches (BauGB) in der aktuellen Fassung vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634) in
Verbindung mit $ 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31.01.1994
(GVBI. S. 153) in der zurzeit gültigen Fassung am 12.05.2021 folgende Satzung
beschlossen.

s1

Die Satzung der Stadt Kirchheimbolanden über die förmliche Festlegung des
Sanierungsgebietes Mühlstraße vom 12.12.2002 wird aufgehoben.

s2

Der Geltungsbereich des Aufhebungsgebietes ergibt sich aus dem in der Anlage
beigefügten Lageplan. Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung.

s3

Diese Satzung tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

heimbolanden, den 20.07 .2021

Muchow)
Stadtbürgermeister

Ausfertigung:
Die Satzung, einschließlich des Lageplanes mit der Abgrenzung des Aufhebungs-
gebietes, stimmt in allen ihren Bestandteilen mit dem Willen des Stadtrates überein.
Das für die Satzung vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten.
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt und die Verkündung im Amtsblatt der

meinde Kirchheimbolanden angeordnet

imbolanden, den 20.07 .2021

Muchow)
Stadtbürgermeister
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Begründunq

Wesentliche Ziele des Sanierungsgebietes waren

Fortschreibung der gemischten, nicht störenden Nutzungsstruktur
Verbesserung der gebietsbezogenen Erschließung
Modernisierung und Umnutzung der Bausubstanz
Neuordnung der Grundstücke zu sinnvollen wirtschaftlichen Einheiten

lnsbesondere war zur Verfolgung der genannten Ziele die Schaffung einer Verbindungs-
straße zwischen Mühlstraße und Bahnhofstraße vorgesehen.

Durch die zwischenzeitlich gefassten Beschlüsse sowie die vorgesehene Bebauung des
brachliegenden Areals zwischen der Mühlstraße und der Bahnhofstraße können diese
Ziele teilweise als erfüllt und teilweise aber auch als nicht mehr umsetzbar angesehen
werden.

Hinweis auf $ 24 Abs. 6 der Gemeindeordnunq

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes
oder auf Grund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Die gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss

beanstandet oder jemand die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr.2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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HAUPTSATZUNG

der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

vom 20.07.2021

Der Verbandsgemeinderat Kirchheimbolanden hat am 06.07 .2021 auf Grund der $$ 24 und 25 Gemein-

deordnung (GemO), der $$ 7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung

(GemODVO), des $ 2 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung kommunaler Ehrenämter

(KomAEVO) und des $ 2 der Feueruvehr-Entschädigungsverordnung die folgende Hauptsatzung be-

schlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

s{
öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben

(1) öffentliche Bekanntmachungen der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden erfolgen im Amtsblatt der

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden.

(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterungen können abwei-

chend von Absatz 1 durch Auslegung in einem Dienstgebäude der Verbandsgemeindevenrualtung Kirch-

heimbolanden zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden bekannt gemacht werden. ln diesem

Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tage vor

dem Beginn der Auslegung durch öffentliche Bekanntmachung in der Form des Absatzes t hinzuweisen.

Die Auslegungsfrist beträgt mindestens sieben volle Werktage. Besteht an dienstfreien Werktagen keine

Möglichkeit der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, dass an mindestens sieben

Tagen Einsicht genommen werden kann.

(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist und hierfür keine be-

sonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 entsprechend.

(4) Dringliche Sitzungen im Sinne von $ 8 Abs. 4 DVO zu $ 27 GemO des Verbandsgemeindera-

tes Kirchheimbolanden oder eines Ausschusses werden abweichend von Absatz 1 in der durch den

Verbandsgemeinderat durch Beschluss bestimmten Zeitung bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige

Bekanntmachung in dem in Absatz 1 Satz 1 bestimmten Bekanntmachungsorgan nicht möglich ist. Der

Verbandsgemeinderat Kirchheimbolanden entscheidet durch Beschluss in welcher Zeitung die Be-

kanntmachungen erfolgen; der Beschluss ist öffentlich bekannt zu machen.

(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besondefer Umstände die vorgeschriebene

Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in unaufschiebbaren Fällen die öffentliche

Bekanntmachung durch Aushang an folgender Bekanntmachungstafel:

r Kirchheimbolanden, Neue Allee 2, Rathaus'

Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in der vorgeschriebenen Form

nachzuholen, sofern nicht der lnhalt der Bekanntmachung durch Zeitablauf gegenstandslos geworden

ist.

(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine andere Bekanntmachungsform

vorgeschrieben ist.
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s2' Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid bestimmen sich nach $ 17 a der Gemeindeordnung

s3
Ausschüsse des Verbandsgemeinderates Kirchheimbolanden

(1) Der Verbandsgemeinderat Kirchheimbolanden bildet einen Haupt- und Finanzausschuss; der Haupt-

und Finanzausschuss hat 1 1 Mitglieder und für jedes Mitglied einen Stellvertreter.

(2) Der Verbandsgemeinderat Kirchheimbolanden bildet neben dem Haupt- und Finanzausschuss fol-

gende weitere Ausschüsse:

. Personalausschuss
o Rechnungsprüfungsausschuss,
. Schulträgerausschuss
r Ausschuss für Umwelt und Natur
o Werkausschuss
. Bauausschuss

(3) Die Ausschüsse gemäß Absatz 2 haben 7 Mitglieder und für jedes Mitglied einen Stellvertreter.

Abweichend von Satz t haben folgende Ausschüsse 9 Mitglieder und für jedes Mitglied Stellvertreter:

o Werkausschuss
o Bauausschuss
. Ausschuss für Umwelt und Natur

(4) Die Mitglieder der Ausschüsse werden aus der Mitte des Verbandsgemeinderates gewählt. Folgende

Ausschüsse können aus Mitgliedern des Verbandsgemeinderates und.sonstigen wählbaren Bürgerinnen

und Bürgern der Verbandsgemeinde gebildet werden:

o Der Schulträgerausschuss besteht aus 4 gewählten Ratsmitgliedern und zusätzlich 2 Eltern-

und 2 Lehrervertretern. Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter bestellt.

. Der Ausschuss für Umwelt und Natur besteht aus 5 gewählten Ratsmitgliedern und weiteren 4

gewählten Ratsmitgliedern oder sonstigen wählbaren Bürgerinnen und Bürgern. Für jedes

Mitglied wird ein Stellvertreter bestellt'

(5) Zum Werkausschuss treten auf Vorschlag des Personalrates in einem Drittel der Mitgliederzahl Ver-

treterinnen und Vertreter der Beschäftigten hinzu.

s4
Übertragung von Aufgaben des

Verbandsgemeinderates Kirchheimbolanden auf Ausschüsse

(1) Die übertragung der Beschlussfassung über eine bestimmte Angelegenheit auf einen Ausschuss er-

foigt durch Beschluss des Verbandsgemeinderates Kirchheimbolanden oder durch Regelung in dieser

Hauptsatzung. Dies gilt bis zum Ende der Wahlzeit des Verbandsgemeinderates Kirchheimbolanden,

soweit die Beschlussfassung dem Ausschuss nicht wieder entzogen wird. Die Bestimmungen der

Hauptsatzung bleiben unberührt.
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(2) Soweit einem Ausschuss die Beschlussfassung über Angelegenheiten nicht übertragen ist, hat der

Ausschuss innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs die Beschlüsse des Verbandsgemeinderates vorzu-

beraten. Berührt eine Angelegenheit den Zuständigkeitsbereich mehrerer Ausschüsse, so obliegt dem

Haupt- und Finanzausschuss die Federführung. Dem Haupt- und Finanzausschuss obliegt auch die

vorbereitung der Beschlüsse des Verbandsgemeinderates über

o den Haushaltsplan,
o die Satzungen,
. die Bauleitplanung,
. die Regionalplanung,
o Entwicklungsvorhaben,
. die Finanzplanung.

(2a) Dem Werkausschuss wir die abschließende Beratung und Beschlussfassung von Angelegenheiten

im Rahmen der vom Verbandsgemeinderat beschlossenen

o Satzung über die Führung eines Eigenbetriebes Kanalwerk Betriebssatzung vom

06.09.2012

o Satzung über die Führung eines Eigenbetriebes - Schwimmbäder - Betriebssatzung vom

06.09.2012

der Verbandsgemeinde (Verbandsgemeindewerke) Kirchheimbolanden übertragen.

Ferner wird dem Werkausschuss die Beratung und Beschlussfassung über die Zustimmung zur Leistung

überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu einem Betrag von

10.000 € im Einzelfall übertragen.

Die Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung bleiben unberührt.

(3) Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Aufgaben der obersten Dienstbehörde im Sinne des

$ 89 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LPersVG wahr.

s5
Übertragung von Aufgaben des

Verbandsgemeinderates Kirchheimbolanden auf den Bürgermeister

Auf den Bürgermeister wird die Entscheidung in folgenden Angelegenheiten übertragen:

1. Verfügung über Verbandsgemeindevermögen bis zu einer Wertgrenze von 50,000,00 € im Einzelfall,

2. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu einer

Wertgrenze von 75.000,00 € im Einzelfall.

Die den Eigenbetrieb betreffenden Zuständigkeitsbestimmungen bleiben unberührt.

Ebenso bteiben sonstige besondere gesetzliche Zuständigkeitsbestimmungen unberührt.

s6
Beigeordnete

(1) Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden hat zwei ehrenamtliche Beigeordnete.

(2) Für die Venrualtung der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden werden neben dem Bürgermeister

zwei Geschäftsbereiche gebildet, die auf die Beigeordneten zu übertragen sind-
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s7
Aufwandsentschädigung für Mitglieder

des Verbandsgemeinderates und dessen Ausschüsse

(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen Aufwendungen er-

halten die Verbandsgemeinderatsmitglieder für die Teilnahme an Sitzungen des Verbandsgemeindera-

tes, seiner Ausgchüsse und an Sitzungen der Fraktionen, die der Vorbereitung der Verbandsgemeinde-

ratssitzungen dienen, eine Entschädigung nach Maßgabe der Absätze 2, 3 und 6. Die Aufwandsent-

schädigung ist halbjährlich nachträglich zu zahlen. Diese Regelungen gelten auch für die nach $ 35 Abs.

3 GemO möglichen Umlaufverfahren und Video- und Telefonkonferenzen.

(2) Die Aufwandsentschädigung wird in Form eines Sitzungsgeldes gewährt, das für die Teilnahme an

einer Sitzung des Verbandsgemeinderates 15,00 € und eines Ausschusses 15,00 € beträgt. Bei Teil-

nahme an mehreren Sitzungen am gleichen Tag wird nur insgesamt ein Sitzungsgeld gewährt.

(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 werden für Sitzungen des Verbandsgemeinderates und der

Ausschüsse die notwendigen Fahrkosten für Fahrten zwischen Wohnung und Sitzungsort nach Landes-

reisekostengesetz erstattet.

(4) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nachgewiesener Lohnausfall in voller Höhe ersetzt; er

umfasst bei Arbeitnehmern auch die entgangenen tarifvertraglichen und freiwilligen Arbeitgeberleistun-

gen sowie den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträgen. Selbständig tätige
personen erhalten auf Antrag Verdienstausfall in Höhe eines Durchschnittssatzes von bis zu 25,00 € je

Sitzung. Personen, die weder einen Lohn- noch einen Verdienstausfall geltend machen können, denen

aber im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nach-

holen versäumter Arbeit oder die lnanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten

auf Antrag einen Ausgleich

1. in Höhe von 10,00 € je Sitzung, wenn sie mindestens ein in ihrem Haushalt mit ihnen wohnendes

Kind unter 14 Jahren tatsächlich betreuen oder

2. in Höhe von 10,00 € je Sitzung, wenn sie einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonsti-

gen Angehörigen tatsächlich betreuen oder pflegen.

Liegen die Voraussetzungen des Satzes 3 Nummern 1 und 2 gleichzeitig vor, wird der Ausgleich nur

einmal gewährt.

ln den Fällen des S 18a Abs. 6 GemO wird unter den Voraussetzungen des Satzes 2 Verdienstausfallje

Fortbildungstag in Höhe des Betrages, wie er für eine Sitzung gewährt würde, erstattet, wenn die Fort-

bildungsveranstaltung mindestens fünf Zeitstunden einschließlich Pausen dauert; entsprechendes gilt in

den Fällen des Nachteilsausgleichs (Satz 3).

(5) Neben der Aufwandsentschädigung erhalten die Verbandsgemeinderatsmitglieder für Dienstreisen

Reisekostenvergütung nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes.

(6) Für die Teilnahme von Ratsmitgliedern an Fraktionssitzungen wird ein Sitzungsgeld in Höhe von

15,00 € je Sitzung gezahlt. Die Zahl der Fraktionssitzungen, für die ein Sitzungsgeld gewährt wird, darf

einschließlich der nach Satz 1 abgegoltenen Sitzungen jährlich die Zahl der Verbandsgemeinderatssit-

zungen nicht übersteigen. Falls die Fraktionssitzung am gleichen Tag stattfindet wie die Sitzung des

Verbandsgemeinderates, wird nur das Sitzungsgeld nach Abs. 2 gewährt. Fraktionsvorsitzende, im Ver-

hinderungsfall deren Stellvertreter, erhalten abweichend von Satz 1 ein Sitzungsgeld von 30,00 € je Sit-

zung.
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s8
Aufwandsentschädigung der Beigeordneten

(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung des Bürgermeisters eine Aufiruands-

entschädigung in HöhederAufwandsentschädigung nach $ 12Abs. 1 Satz 1 KomAEVO. ErfolgtdieVer-
tretung des Bürgermeisters nicht für die Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie für jeden Tag der Ver-

tretung ein Dreißigstel des Monatsbetrags gemäß Satz 1. Eine nach Absatz 2 gewährte Aufwandsent-

schädigung ist anzurechnen.

(2) Ehrenamtliche Beigeordnete, denen ein bestimmter Geschäftsbereich übertragen ist, erhalten eine

monatliche Aufwandsentschädigung in folgender Höhe:

Erster Beigeordneter: 20 v. H. der Aufwandsentschädigung gemäß Abs. 1 Satz 1.

Weiterer Beigeordneter: 20 v. H. der Aufwandsentschädigung gemäß Abs. 1 Satz 1.

(3) S 7 Abs. 4 und 5 gelten entsprechend.

se
Aufwandsentschädigun g fü r Feuerweh rangehöri ge

(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen Aufwendungen er-

halten die Feuenrvehrangehörigen eine Entschädigung nach Maßgabe der Feuerwehr-

Entschädigungsverordnung und der Absätze 2 bis 5.

(2) Eine Aufwandsentschädigung erhalten

1. der Wehrleiter
2. die stellvertretenden Wehrleiter
3. die Wehrführer
4. die stellvertretenden Wehrführer
5. die Führer mit Aufgaben, die mit denen eines Wehrführers vergleichbar sind (2.8. Leiter Atemschutz,

Feuenrueh reinsatzzentrale, Absturzsicherung und ihre Vertreter
6. die Feuerwehrangehörigen für die Alarm- und Einsatzplanung
7. die Jugendfeuenivehnrvarte und die Leiter einer Vorbereitungsgruppe JFW
8. die ehrenamtlichen Gerätewarte
9. die ehrenamtlichen Atemschutzgerätewarte
10. die Ausbilder in Gemeinden inklusive Ausbilder für Führerscheine für durch die Wehrleitung ange-

ordnete Ausbildungen auf Verbandsgemeindeebene sowie der Vennralter der persönlichen Schutz-

ausrüstung.
11. die Feuenrvehrangehörigen für die Bedienung, Wartung und Pflege der lnformations- und Kommuni-

kationsmittel

(3) Die Aufwandsentschädigung wird in Form eines monatlichen Pauschbetrags gewährt, Daneben wer-

den die in $ 5 Feuerwehr-Entschädigungsverordnung genannten Aufwendungen besonders erstattet.

(4) Die monatliche Aufwandsentschädigung beträgt für

1. den Wehrleiter
sowie einen Zuschlag für jede im VG-Gebiet
aufgestellte örtliche FW-Einheit = 8,31 € x 16 = 132,96 €

2. die stellvertretenden Wehrleiter
3. die Wehrführer

a) der Stützpunktfeuerwehr
b) der Schwerpunktfeuenruehren
c) der übrigen Ortswehren

330,00 €

132,96 €
165,00 €

120,00 €
80,00 €
65,00 €
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4. die stellvertretenden Wehrführer
a) der Stützpunktfeuerwehr
b) der Schwerpunktfeuenryehren
c) der übrigen Ortswehren

5. die Führer mit Aufgaben, die mit denen eines
Wehrführers vergleichbar sind (2. B. Leiter Atemschutz,
Fe uenrue h rei nsatzze ntra le, Abstu rzsi cheru ng )
und ihre Vertreter

6. die Feuenryehrangehörigen für die Alarm- und Einsatzplanung
7. die Jugendfeuenrvehnruarte und die Leiter von

Vorbereitungsgruppen für die JFW
8. die ehrenamtlichen Gerätewarte
9. die ehrenamtlichen Atemschutzgerätewarte
10. die Ausbilder in Gemeinden inklusive Ausbilder für Führerscheine

je 45 Minuten
sowie für die Venrualter der persönlichen Schutzausrüstung
je 60 Minuten

11. die Feuerwehrangehörigen für die Bedienung, Wartung und Pflege
der lnformations- und Kommunikationsmittel

60,00 €
40,00 €
32,50 €

65,00 €

32,50 €
80,00 €

39,41€
60,00 €
60,00 €

16,17 €

16,17 €

80,00 €.

Erhöhungen der Aufwandsentschädigung nach der Feuerwehr-Entschädigungsverordnung werden

prozentual angerechnet.

(5) Ehrenamtliche Feuenruehrangehörige haben Anspruch auf Zahlung einer Aufwandsentschädigung,

wenn sie zu Einsätzen herangezogen werden, bei denen auf Grund des $ 36 LBKG Kostenersatz geleis-

tet worden ist und für die Heranziehung zu Sicherheitswachen aufgrund des $ 33 LBKG. Der Stunden-

satz beträgt 8,00 €.

(6) Ehrenamtliche Feuenryehrangehörige, die zur Teilnahme an Lehrgängen an der LFKS Erholungsur-

laub oder Freizeitausgleich von mehr als einem Arbeitstag in Anspruch nehmen, erhalten je Lehrgangs-

tag eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von 50,-- €.

s10
Aufwandsentschäd ig ung fü r weitere Eh renämter

(1) Einfache Tätigkeiten für die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden wie z. B. Blumen gießen, Rasen

mähen, Reinigung, handwerkliche Tätigkeiten von untergeordneter Bedeutung können durch ehrenamt-

lich Tätige erledigt werden. Für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit wird eine Aufwandsentschä-

digung gewährt.

(2) Die Aufwandsentschädigung wird nach Stundensätzen bemessen; die Zeiten für die Wegstrecken

vom Wohnsitz bis zum Tätigkeitsort und zurück werden nicht berücksichtigt. Die Aufwandsentschädi-

gung für die Tätigkeiten nach Absatz 1 beträgt 9,50 € je volle Stunde.

Die Entschädigung wit"d künftig entsprechend den Regelungen des Mindestlohngesetzes angepasst.
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s11
ln-Kraft-Treten

(1) Die Hauptsatzung tritt rückwirkend am 01 .04.2021 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 08.07.2009 mit allen Anderungen außer Kraft.

Kirchheim landen, 20.07.2A21

Es wird auf $ 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung hingewiesen:

,,Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung zustan-

de gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande ge-

kommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder

jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindevenrualtung

unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht

hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1

genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen."



sehr geehrte Anschlussnutzerin, sehr geehrter Anschlussnutzer,

hiermit informieren wir Sie, dass die pfalzwerke Netz AG dringende Erweiterungsmaßnahmen im Stromversorgungsnetz durchführt'

Diese wartungsarbeiten werden ab Mittwoch, den z}.o7.2108:00 uhr bis Donnerstag den 29'07'21 15:00 uhr in der Gemeinde Morschheim

erfolgen.

D I E STROMVERSORGU NG WI RD M ITTELS ERSATZSTROMAGGREGAT GEWAH RLEI STET.

Eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen ist während der Durchführung der Arbeiten nicht möglich.

Sie haben Fragen?

Für Rückfragen steht lhnen die Hotline des Kundenservice unter der Telefon-Nummer 0621 585 2Q1A zur Verfügung'

Vielen Dank für lhr Verständnis,

lhre Pfalzwerke Netz AG

Ku rf ü rstenstraße 29, 67 061 Ludwigshafen

I nternet: www.pfalzwerke- netz.de

E- Mail: ku ndencenter@pfalzwerke- netz.de

(N
(-F.l
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Steuerliche Hilfsmaßnahmen für Betroffene der
U nwetter-KatastroPhe

Die Unwetter in den letzten Tagen haben insbesondere im Norden

von Rheinland-Plalzzu beträchtlichen Schäden geführt. Hilfen für

die Betroffenen sind auch in Form von steuerlichen Entlastungen

möglich, wie Finanzministerin Doris Ahnen am I 6.07.2021 in Mainz

mitteilte.

,,Wir lassen die von der Katastrophe betrotfenen Bürgerinnen und Bürger in dieser

Ausnahmesituation nicht alleine. Bei vielen Steuerpflichtigen wird die Beseitigung der

Schäden zu erheblichen finanziellen Belastungen führen. Daher gelten ab sofort

Hilfsmaßnahmen auch im steuerlichen Bereich, um unbillige Härten zu vermeiden und den

Geschädigten entgegenzukommen. Die Finanzämter werden einzelfallbezogene

Entscheidungen im Sinne der Steuerpflichtigen treffen. So können fällige Steuern gestundet,

die Steuervorauszahlungen auf die Einkommensteuer angepasst sowie auf

Vollstreckungsmaßnahmen vezichtet werden", sagte Finanzministerin Doris Ahnen.

Dadurch werde gewährleistet, dass die besonderen Umstände im Einzelfall berücksichtigt

werden.

Steuerliche Erleichterungen gibt es auch für Spenden und Spendenaktionen, so genügt unter

anderem als Nachweis für Zuwendungen, die bis zum 31. Oktober 2021 zur Hilfe in

Katastrophenfällen auf ein für den Katastrophenfall eingerichtetes Sonderkonto eingezahlt

werden, der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstitutes.

Weitere lnformationen

Den Erlass des Ministeriums der Finanzen und weitere Details zu den steuerlichen

Erleichterungen finden Sie hier. Für allgemeine Rückfragen auch zum vorgenannten Erlass

steht die lnfo-Hotline der Finanzverwaltung Rheinland-Pfalz unter der Rufnummer 0261 - 20

179 279 zur Verfügung. ln Bezug auf Fragen zu einem konkreten Steuerfall können sich

Hrsg.: Landesamt für Steuern, Verantw.: Kristina Theresia Schwarz-Egert, (0261) 4932 -

36723,
Pressestelle@lfst.fin-rlP.de

Wir twittern - unter www.twitter.com/rlpfinanznews erhalten Sie unsere aktuellen Meldungen

Die lnfo-Hotline lhres Finanzamtes: 0261 -20179279



Steuerpflichtige an das jeweilige örtlich zuständige Finanzamt wenden. Es wird jedoch

darauf hingewiesen, dass das Finanzamt Bad Neuenahr-Ahnrueiler wegen eigener

Betroffenheit derzeit weder persönlich noch telefonisch erreichbar ist. lnsoweit wird um

Geduld gebeten.

Die Steuerverwaltung ist derzeit mit Hochdruck bemüht, eine Bearbeitung auch von

Einzelanliegen schnellstmöglich wieder sicherzustellen.

lm Standort Prüm des Finanzamts Bitburg-Prüm bestehen bei der Erreichbarkeit derzeit

Einschränkungen, insbesondere ist das Service-Center telefonisch im Moment noch nicht

wieder erreichbar. Steuerpflichtige werden gebeten, sich insoweit an das Service-Center des

Standortes Bitburg unter der Rufnummer 06561/603-15736 zu wenden.

Hrsg,: Landesamt für Steuern, Verantw.: Kristina Theresia Schwaz-Egert, (0261) 4932 -

36723,
Pressestelle@lfst.fin-rlp, de

Wir twittern - unter wwvy,twitter.com/rlpfinanznews erhalten Sie unsere aktuellen Meldungen
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Die lnfo-Hotline lhres Finanzamtes: 0261 -20179279


